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Die Herren Abgeordneten BURGER und Genossen 
haben am 25.7.1972 an mich folgende Anfrage (Nr.733/J) 
gerichtet: "Sind Sie bereit, in Hinkunft Pensionsbe­
scheide so ausstellen zu lassen, aus welchen für die 
Pensionisten klar erkennbar ist, welche Versiche­
rungszeiten im Detail für die Pensionsberechnung her- . 
angezogen v..'Urden? 11 

In BeantvlOrtung dieser Anfrage teilte ich am 
7.8.1972 u.a. mit, daß ich mich an den Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger mit 
dem Ersuchen gewandt habe, die aufgeworfene Frage 
mit den Pensionsversicherungsträgern zu erörtern. 
Gleichzeitig sagte ich zu, die Antragsteller vom Er­
gebnis der Beratungen in Kenntnis zu setzen.,Einen 
Ziüschenberi'chtgab ich in dieser 'Angelegenheit mit 
Schreiben vom 12.März 1973. 

Nunmehr liegt das Ergebnis der vom Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger durch­
geführten Ermittlungen und Beratungen vor. Ein Teil 
derPensionsversicherungsträger setzte schon bisher 
die Pensionswerber in einem Beiblatt zum Fensionsbe­
scheid über die derPensionsberechnung zugrunde liegende 
Anzahl der Versicherungsmonate und die Bemessungsgrund­
lage in Kenntnis. Die übrigen Versicherungsträger haben 
sich bereit erkli:irt, auf Verlangen dem Pensions\'1erber 
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eine Aufstellung der Versicherungszeiten zu. übermilJteln, 

cl . .p" • • B' . p' . .;..' d .le .Lur dl.e erec.nnung SeJ.llf::r -enSlon re.levanv Sln 0 

Eine Verpflichtung der Pensionsversicherungsträger, 

in jedem Fall dem Pensioni~,ten eine detaillierte Auf­

stellung seiner Versicherungszeiten zur Verfügung zu 

Btellen, würde insbesondere im Bereich der Pensions­

versicheT'ungsanstfü t der ~_roeiter - angesichts des 

hEiufigen \,jechsels des Arbeitsplatzes der Versicherten -

eine s"t<::l.rke administrative I':..ehrbelostung mit sich bringen, 

die ungünstige AusvJirküngen auf die Dauer der Pensions­

fe stste IlujJ.gsverfahren hätte .. 
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